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Neiny, sagt der alte Mann, «sie haben keine Phantasie mehr, sonst muBten sie
doch sehen, was da vor sich geht. Was sich da abspielt: dieser Verlust an Lebens-
gliick. Oh, erschrecken Sie nur nicht, nein, ich meine nicht den Verzicht auf laute
Vergniigungen, das sollen die jungen Leute ruhig einmal auf sich nehmen. Ich
denke an das innere Freiseinkonnen, an ein Gefiihl der Ertrédglichkeit dieser Lebens-
lasten, was doch die Voraussetzung abgibt zu einem ersprief3lichen Familienleben.
Nicht wahr, es ist doch leicht, in Harmonie zu leben, wenn keine grofle dulBere
Not da ist, und der Mensch kann seine guten Anlagen auch besser zur Entfaltung
bringen bei einigermaBen finanzieller Unabhingigkeit, als wenn er dauernd unter
Druck und Zwang steht.

Aber ich habe es ihnen ja vorhin schon gesagt, das miBten sie zuerst wieder
lernen: dieses Lesen in den Augen und auf den Mundern der Kinder.

Ich habe zugeschaut, wie diese Familie zerfiel », sagt der alte Mann und schiebt
sein leeres Glas vor sich hin und her ...

Karl Kloter in « Ziirchereien (und dariiber hinaus)» «Volksrecht» Nr.232/67.

Die heutigen Anforderungen an die offentliche Fiirsorge
Von Fiirsprecher ALFRED KroprL1, Vorsteher des Fiirsorgeamtes der Stadt Bern

Referat zur Eroffnung des Ausbildungskurses fiir Fiirsorgebeamte
vom 21.September 1967 auf SchloB Lenzburg

1. In der juristisch noch recht ungeordneten mittelalterlichen Gesellschaft war der
Arme ein willkiirlich gejagtes Freiwild. Das von Bettlern tiberflutete Land wehrte
sich gegen sie mit schirfsten MaBnahmen. Der Heimatlose wurde uiberall fort-
gejagt, niedergemacht oder auf die Galeeren verfrachtet. Eine Anderung dieser
Zustande trat erst ein, als im 17. Jahrhundert das personliche und erbliche Heimat-
recht eingefithrt wurde. Erst damit wurde ein Gemeinwesen verpflichtet, fiir seine
Armen zu sorgen, und erst damit wurde diese Pflicht zu einer formellen Aufgabe
des offentlichen Gemeinwesens, wahrend sich friher meist nur die Kloster und
etwa wohltitige Einzelpersonen und Gesellschaften um die Armen kiimmerten.

Die ersten staatlichen MaBnahmen fir die armen Mitbirger bestanden also
ausschlieBlich aus polizeilichen Interventionen zum Schutze des geruhsamen
Lebens der Mitmenschen. Spukt ein ahnliches, tiefverwurzeltes, einseitiges Schutz-
denken nicht heute noch da und dort in den Koépfen unserer Zeitgenossen weiter
und vielleicht sogar einmal auch noch bei Vertretern des Fursorgewesens selber?

2. Die heutige Fursorgearbeit hat immer mehr von dieser Aufgabe des Schutzes
der Gemeinschaft das Hauptgewicht verlegt auf die individuelle Hilfe an den not-
leidenden Klienten, der seinen Weg im Leben nicht findet. Diese neue Zielsetzung
findet ihre Wurzeln nun aber bereits in recht weit zuriickliegenden Zeiten. Ich
erwahne als Pioniere dieses Gedankengutes unter zahlreichen andern

— Jeremias Gotthelf, ein leuchtendes Vorbild auch in der privaten Wohltitigkeit,

— Ulrich Zwingli, der maBgebend bei der Schaffung staatlicher Vorschriften im
Armenwesen voranging,

178



und weise als Berner hin auf

— Karl Schenk, den spitern Bundesrat, der als bernischer Armendirektor bereits
1857 ein erstaunlich fortschrittliches Armengesetz schuf, das z.B. bereits die
noch heute gultigen Forderungen aufstellte, die Jugend sei, besonders durch
die Erlernung eines Berufes, zu fordern, Arbeitslosen seien geeignete Arbeits-
stellen zu vermitteln, und bei materiellen Notlagen sei nach den Griinden der
Verarmung zu forschen.

Aus diesen ersten Anforderungen an eine fiirsorgerische Betreuung heraus ent-
wickelte sich in der Schweiz bis heute eine recht aufgeschlossene Fiirsorgepraxis.
Diese fand in den letzten Jahren auch ihren Niederschlag in den neuen Fiirsorge-
gesetzen zahlreicher Kantone. Nach diesen ist es, gliicklicherweise, rechtlich még-
lich, ohne Schwierigkeiten die Grundsitze einer modernen Sozialarbeit anzu-
wenden und zu verwirklichen.

Die Aufgabe der staatlichen Firsorge, als Organ der Staatsgewalt, wird ver-
waltungsrechtlich umschrieben als Hilfeleistung an Einzelpersonen, die sich in
irgendeiner Not befinden. Neben der Behebung einer materiellen Notlage liegt
heute das Schwergewicht vor allem in der Betreuungsarbeit, d.h. im Versuch, die
Griinde des sozialen Versagens eines Klienten zu beeinflussen und diesem wieder
zu einem menschenwiirdigen Dasein zu verhelfen.

3. In allen Zweigen der 6ffentlichen Fiirsorge, seien es die Armenfiirsorge, die
Sozialbeihilfen, die Jugendfiirsorge, die Vormundschaftspflege oder die Fiirsorge
am straffilligen Menschen, uberall wird festgestellt, daB die Zahl von Klienten mit
schwierigen personlichen Problemen zugenommen hat. In unserer schnellebigen
Zeit, in den zahllosen Verwicklungen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens,
fallt es erschreckend vielen Menschen schwer, sich zurechtzufinden. Der Zerfall
vieler bewidhrter Normen, das Fehlen giltiger Leitbilder machen diese soziale
Desorientiertheit noch schlimmer.

Es gilt also auch im Fursorgewesen, sich der heutigen Zeit anzupassen, die
Wandlungen in der Gesellschaft zu erkennen, sich auf allfallige neue Aufgaben
zu besinnen und die notwendigen MafBnahmen einzuleiten.

4. Die heutige Sozialarbeit sucht durch bewuB3te Anwendung gewisser wissen-
schaftlicher Erkenntnisse aus Psychologie, Soziologie, Psychopathologie usw. Wege,
die geschilderten Probleme unserer heutigen Klienten zu behandeln. Die Fahig-
keit, diagnostisch zu tiberlegen und SchluBfolgerungen daraus zu zichen, aber
auch eine bewuBtere Haltung gegeniiber dem Klienten sollten den Firsorger zu
einer angepaliteren, zu einer besseren Betreuungsarbeit fithren. Dies setzt voraus,
daB die zukiinftigen Sozialarbeiter Uber eine griundliche und vielseitige Ausbildung
verfiigen, vor allem {iber das Wesen und die Verhaltensweisen des Menschen, als
Einzelperson und in seiner sozialen Verflochtenheit. Dabei darf ein gewisses Un-
behagen nicht verschwiegen werden, da3 gewisse Kreise in dieser Spezialisierung,
durch Einbezug gewisser psychotherapeutischer Elemente vom Standpunkt der
Praxis der o6ffentlichen Fiirsorge aus gesehen, zu weit gehen mochten. Wesentlich
erscheint uns, eine Fiirsorgearbeit anzustreben im Sinne einer vertieften Arbeit,
im Sinne gewisser Prinzipien fir die Haltung gegeniiber dem Klienten — und im
Sinne eines echten Wohlwollens auch gegeniiber dem sozialversagenden Mit-
menschen.

5. Die offentliche Armenfiirsorge wurde durch den Ausbau unseres Sozial-
staates stark entlastet von Féillen, in denen lediglich eine materielle Not bestand.
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Dies wird mit der bevorstehenden Revision der AHV und IV noch vermehrt der
Fall sein. Die Fursorgeimter haben sich heute vor allem noch mit Klienten zu
befassen, deren materielle Bediirftigkeit auf ein personliches soziales Versagen zu-
ruckzufithren ist. Dies erfordert nicht nur wesentliche Bemithungen zur Weiter-
bildung der Firsorgefunktionire, sondern m. E. auch eine Neuworientierung der Aufgabe
unserer Amter. Als traditionelle Fachstellen fiir eine fiirsorgerische Betreuung sollten
wir vermehrt erfiillen, was die meisten unserer Fiirsorgegesetze vorsehen, namlich
eine ausgebautere Vorbeugungsarbeit. Neben den vielen wertvollen privaten und
kirchlichen Fursorgestellen sollten wir uns mehr als bisher anbieten, uns bemiihen
um notleidende Menschen aller sozialer Schichten, welche ihren Lebensweg nicht
finden konnen. So kénnte sehr oft eine materielle Notlage vermieden werden. Ich
denke dabei nicht nur an vermehrte Beratung in allen Lebenslagen, sondern
ebensosehr an praktische Hilfe durch Ubernahme von Budgetberatungen, Lohn-
verwaltungen, Sanierungen usw., welche wihrend ihrer Dauer eine vorzugliche
Gelegenheit auch zu fiirsorgerischer Erziehungsarbeit bieten.

Recht viele Sorgen bereitet uns schon heute die Aufgabe, betagten und pflege-
bediirftigen Mitmenschen die ihrem korperlichen und geistigen Zustand entspre-
chende Altersunterkunft zu finden. Neben der Bereitstellung der dringend not-
wendigen Heime und Einrichtungen kénnten wir noch mehr tun in der behutsamen
Vorbereitung dieser Menschen auf die eines Tages fur sie unumgingliche Ver-
sorgung, auf diesen so einschneidenden Wechsel in ihren Lebensgewohnheiten.
Ferner sollte m. E. die fiirsorgerische Betreuung betagter, vereinsamter und be-
hinderter Menschen zielbewuBter an die Hand genommen und koordiniert werden.

Die Bereitstellung materieller Mittel durch die Sozialgesetzgebung lost auch
fiir viele Sozialrentner noch nicht alle Probleme. Die erwdhnte Betreuung ver-
einsamter, an ihrer vermeintlichen Nutzlosigkeit leidender Menschen mul3 als
notwendige Ergdnzung zum System der sozialen Sicherung noch besser ausgebaut
werden. Die 6ffentlichen Fiirsorgestellen eignen sich besonders gut, diese Aufgabe
zu ubernehmen oder die entsprechenden Bemithungen ortlich zu koordinieren
und zu fordern, falls diese Aufgaben von privaten Firsorgewerken iibernommen
werden.

Eine besonders schwierige Aufgabe, der wir uns m. E. ebenfalls noch intensiver
und bewuliter widmen sollten, stellt die Betreuung derjenigen unserer Klienten
dar, fiur welche zufolge mehr oder weniger groBer Defekte ZwangsmafBnahmen
notwendig werden. Diagnostische Uberlegungen allein sollten entscheiden iiber
die Fragen, ob, wie lange und in welcher Institution eine solche Zwangsmafnahme
durchzufiihren ist. Der Vollzug der MaBnahme hat — ebenfalls gesteuert durch
die diagnostischen Erkenntnisse — in der fiir den Klienten individuell erfolgver-
sprechenden Weise zu erfolgen, im Sinne der fir die Sozialarbeit geltenden Prin-
zipien. Die Menschenwiirde verleiht auch dem sogenannt hoffnungslosen Klienten
das Recht auf die fiir ihn notwendige Behandlung. Diese kann in seinem eigenen
Interesse auch eine konsequente und harte sein. Leider zeugen noch zahlreiche
kantonale Versorgungsgesetze allzu stark vom Geiste einer Vergeltung und Be-
strafung eines falschen Verhaltens.

6. Eine vertieftere, bewuBtere Fiirsorgearbeit verlangt — wie bereits erwahnt —
eine solide Ausbildung. Fiir uns éltere Praktiker — in Sozialschulen ausgebildet
oder nicht — bedeutet dies die Verpflichtung, die heute verfiigbaren Erkenntnisse
kennenzulernen. Dies ist der Zweck auch des heute beginnenden Kurses. Die
Schweizerische Konferenz fur offentliche Fursorge betrachtete es stets als ihre
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Aufgabe, die Entwicklung der Fiirsorgearbeit aufmerksam zu beobachten und
durch Tagungen und Kurse den Fiirsorgefunktioniren Weiterbildungsméglich-
keiten zu verschaffen. So sollen Instruktionskurse wie der heute beginnende nach
und nach in allen Regionen der Schweiz durchgefiihrt werden. Mit der Schaffung
solcher Gelegenheiten ist es aber nicht getan. Die wesentliche Arbeit liegt beim
einzelnen Kursteilnehmer, der nicht nur ein Opfer an Zeit und Miihe erbringen,
sondern in erster Linie von einer echten Neugierde beseelt sein muB3, die ihn dazu
treibt, das Neue aufzunehmen, zu verarbeiten und dann auch in seiner tiglichen
Berufsarbeit anzuwenden. Die Resultate unseres ersten derartigen Kurses in Magg-
lingen waren ermutigend, und so zweifeln wir nicht daran, da auch Sie reichen
Gewinn aus der kommenden Kursarbeit ziehen werden. Und durch eine noch
besser gewordene Berufsarbeit wird das Vertrauen unserer Klienten wie auch der
Offentlichkeit in unser Bemiihen weiterhin wachsen und alte, lingst nicht mehr
gerechtfertigte Vorurteile gegen die 6ffentliche Fiirsorge ganz zum Verschwinden
bringen. Man wird uns dann tberall als das nehmen, was wir sein wollen, nimlich
als wohlwollende und aufgeschlossene Helfer fiir unsere notleidenden Mitmen-
schen — und uns nicht mehr als Vertreter einer Amtsgewalt, als Vogte empfinden.
Diesen Wechsel in den Anschauungen zu beschleunigen, liegt weitgehend im
Bereiche unserer Bemithungen.

Auf dem Wege zur Berufsfindung

Der nachstehende Aufsatz erschien im Rahmen einer duBlerst wertvollen Arbeit iiber die
Berufsberatung in dem dieser Frage gewidmeten Sonderheft Juni 1967 der vom Schulamt
der Stadt Ziirich herausgegebenen Schrift « Schule und Elternhaus». Verfasser ist der Vor-
steher der stiadtischen Berufsberatung Ziirich Dr, Paul Frei. Die Notwendigkeit einer recht-
zeitigen und guten Berufswahl bedarf keines weiteren Kommentars. Red.

Mit dem Ubertritt in die Oberstufe der Volksschule wird auf dem Wege vom
Kinde zum Erwachsenen ein Markstein gesetzt. Ganz allméahlich ist aus dem Kinde
ein Jugendlicher geworden, der sich nun gewissermaBen auf dem vorletzten Weg-
stiick zum Erwachsenendasein befindet.

Im siebenten Schuljahr hat sich der Jugendliche zunichst einmal an die neue
Schulstufe zu gewdhnen. Dies ist — auch bei durchaus normalen Verhiltnissen —
manchmal gar nicht so einfach, insbesondere weil diese Zeit mit der einsetzenden
Pubertit zusammenfillt. Bereits jetzt mit Driangen hinsichtlich der eigentlichen
Berufswahl anzufangen, wire verfehlt. Es ist auch hier das Gesetz zu beachten,
daB jede Phase des Heranreifens zum Erwachsensein — in unserem Sinne jede
Schulstufe — als solche erlebt werden soll und nicht als Vorbereitung auf die nichste.
Mit anderen Worten: In der Sekundarschule soll der Jugendliche voll und ganz
Sekundarschiiler sein und nicht von allem Anfang an Mittelschulkandidat. Leider
wird in dieser Beziehung von ehrgeizigen oder besorgten Eltern des 6ftern gesiindigt
und manches sonnige Jugendland ganz unnétig verdiistert.

Was kénnen Eltern, die sich iiber das berufliche Schicksal ihrer Kinder Ge-
danken machen, in dieser Phase tun? Die Antwort lautet: Den Jugendlichen
beobachten und seine Entwicklung, ohne dafl es ihm bewuBt wird, aufmerksam

181



	Die heutigen Anforderungen an die öffentliche Fürsorge

